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Im Folgelastenvertrag 
aufgerundet auf: 

200.000,00 € 

 
8. Änderungsvorbehalt  

Die Stadt lässt dieses Infrastrukturkostenkonzept regelmäßig alle 5 Jahre oder aus-
nahmsweise bei konkreten Anlässen, insbesondere neuen Projekten zur Erhöhung des 
Angebots für Wohnbauflächen im Stadtgebiet oder neuen Maßnahmen zur Erhöhung 
des Angebots an Kita-Plätzen in städtischen Einrichtungen, durch die Verbandsge-
meindeverwaltung überprüfen. Sofern sich dabei wesentliche Änderungen an der zu-
grunde liegenden Datenbasis ergeben sollten, ist das Konzept entsprechend zu ändern 
und in seiner jeweils geänderten Fassung vom Stadtrat zu beschließen. 

9. Öffentliche Bekanntmachung 

Für dieses Konzept gilt kein gesetzliches Bekanntmachungserfordernis. Trotzdem be-
absichtigt die Stadt dessen öffentliche Bekanntmachung. Gleiches gilt für seine etwai-
gen Änderungen bzw. Fortschreibungen im Sinne von Ziff. 8. 

Eine Veröffentlichung des vorliegenden Infrastrukturkostenkonzepts dient der Herstel-
lung größtmöglicher Transparenz, insbesondere auf Seiten der planbegünstigten Drit-
ten wie etwa Investoren und Vorhabenträgern. Dieser Personenkreis hat durch die öf-
fentliche Bekanntmachung dieses Konzepts und seiner eventuellen Änderungen die 
Möglichkeit, sich frühzeitig über die Kriterien für eine vertragliche Anlastung planbe-
dingter Infrastrukturfolgekosten zu informieren und in der Projekt- bzw. Vorhabenkalku-
lation zu berücksichtigen. 

Die öffentliche Bekanntmachung dieses Konzepts und seiner etwaigen Änderungen ist 
vom Stadtrat zu beschließen. Die Veröffentlichungen erfolgen gemäß § 1 Abs. 1 der 
Hauptsatzung der Stadt sowohl im Nachrichtenblatt „aktuell“ als auch im Internet unter 
der Adresse: veroeffentlichungen.vg-nieder-olm.de. 

Vermerke: 

1. Der Stadtrat hat dieses Infrastrukturkostenkonzept und seine öffentliche Bekanntma-
chung in seiner Sitzung vom 08.12.2022 beschlossen. 

2. Dieses Konzept wurde am 12.01.2023 öffentlich bekannt gemacht. 

3. Das am 12.01.2023 öffentlich bekannt gemachte Konzept stimmt mit der vom Stadtrat 
am 08.12.2022 beschlossenen Fassung überein. 

 

                                                
in § 5.3 zu weiteren 4 öffentlichen Stellplätzen verpflichtet. Die prognostizierten Gesamtkosten für 
diese im Allgemeininteresse liegenden Maßnahmen belaufen sich auf insgesamt 150.000,00 € (vgl. § 
10.3 des Folgelastenvertrags). Hiervon wurde ein Drittel, also 50.000,00 € als weitere Reduzierung 
berücksichtigt.  




